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1 Änderung in 4.2, Waage 

Ersetze „0,1 g“ durch „0,1 %“.  

2 Änderung in 6.2, Masse des Probekörpers im Lieferzustand 

Ersetze „Die angelieferte Probe mr ist mit einer Messunsicherheit von 1 g der Probenmasse zu wiegen.“ 
durch „Die Masse der angelieferten Probe mr ist auf 1 g gerundet zu wägen.“ 

3 Betrifft nur die deutsche Fassung 

Änderung in Tabelle 1, Anmerkung 3 

Ersetze Anmerkung 3 durch folgende Anmerkung:  

ANMERKUNG 3 Die Prüfergebnisse, die für dieselbe Probe innerhalb eines möglichst kurzen Zeitabstands 
erhalten werden, wenn zwei Prüfpersonen mit ihrer eigenen Geräteausstattung arbeiten, weichen bei 
üblicher und korrekter Durchführung der Prüfung im Durchschnitt nicht häufiger als einmal in 20 Fällen um 
den Vergleichbarkeitswert R voneinander ab. 

Änderungen in 6.1.2, 6.7 und Abschnitt 8 

In  

— 6.1.2, c); 

— 6.1.2, Anmerkung 1; 

— 6.1.2, Anmerkung 2; 

— 6.7, Titel; und 

— Abschnitt 8, g) 

ist der Begriff „angegebene Maße“ durch den Begriff „benannte Maße“ zu ersetzen.  
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